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Zu den Hauptvorteilen gehören: Verringerung der Verschwen-
dungsgröße von Lebensmitteln, Schaffung von sozialem Wert 
durch das Essenteilen, Schaffung eines „virtuellen Restaurants“ 
und die Verdienstmöglichkeit für arbeitslose Mütter, Behinderte 
oder ältere Menschen, die kochen lieben8. 

Bei der Schilderung ausgewählter Unternehmen aus dem foods-
haring-Bereich sollte auch die neue soziale Plattform Zwyczajny.pl
erwähnt werden. Die mobile Version und die Anwendung sind 
in Vorbereitung. Dadurch können gemeinsame Mahlzeiten 
arrangiert werden. Sie wird den Menschen den Zugang zu 
leckerem, gesundem Essen erleichtern und die Beziehungen 
zwischen den Menschen wie auch den Kontakt mit sich selbst 
verbessern. Es wird auch möglich sein, die Online-Option - den 
sog. kulinarischen Berater, zu verwenden, der die richtige an 
uns angepasste Nahrung zusammenstellt. Das Hauptziel von  
Zwyczajny.pl ist es, das sog. gewöhnliche Mittagessen miteinan-
der zu teilen, das wir an einem gemeinsamen, gewöhnlichen, 
für alle zugänglichen Tisch verzehren werden9. 

Immer mehr Unternehmen erbringen Dienstleistungen im Sha-
ring Economy- Bereich. Sie alle stellen eine innovative Lösung 
dar, die auf Websites und Smartphone-Anwendungen basiert. 
Es ist anzunehmen, dass die Sharing Economy eine Wirtschaft 
ist, die auf dem Internet basiert. Die Sharing Economy hat ei-
nen positiven Einfluss auf die Aufrechterhaltung moderner 
sozialer Beziehungen und die Gestaltung des gegenseitigen 

8.	 www.quertes.com, Zugang: 11.11.2017.

Vertrauens. Die Sharing Economy erfordert Entwicklung, keine 
Einschränkungen. Sie befriedigt nämlich grundlegende Bedürf-
nisse und bringt eine bessere Lebensqualität. Sie erleichtert 
den Zugang zu Dienstleistungen für Personen, die sie bisher 
aus verschiedenen Gründen nicht nutzen konnten. Es ist ein 
ausgezeichnetes Werkzeug für die Entwicklung intelligenter 
Städte und für den Aufbau einer lokalen Gemeinschaft. Die 
Sharing Economy verbindet sich mit: einer Reduzierung der 
Transaktionskosten, der Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu 
schließen, soziale Innovationen zu unterstützen. Junge Men-
schen sind offener für die kollaborative Wirtschaft. Sie müssen 
kein Eigentum haben, aber wollen Dinge benutzen. Der Ver-
fasserin zufolge werden wir in Zukunft für den Zugang zu den 
Dingen und nicht für ihren Besitz zahlen. Die Sharing Econo-
my begrenzt den Verbrauch durch das Teilen. In der zentralen 
Planwirtschaft wurde das Gemeinwohl aufgezwungen, obli-
gatorisch und vorgeschrieben. Im Falle der Sharing Economy 
resultiert dies aus der Bottom-up-Bewegung der Bevölkerung, 
die von sich selbst teilen will. Diese Wirtschaftsart ist für die 
wirtschaftliche Entwicklung und den gemeinsamen Wohlstand 
unverzichtbar. Die Sharing Economy wird zur Dezentralisierung 
von Kapital und Macht in der Welt beitragen. Der Verfasserin 
zufolge ist die Sharing Economy keine Mode, sondern eine 
Notwendigkeit. Die Sharing Economy ist der beste Weg, das 
Sozialkapital zu erhöhen, weshalb es so wichtig ist, alle sozia-
len Gruppen, insbesondere ältere Menschen, einzubeziehen.

9.	 www.zwyczajny.pl, Zugang: 11.11.2017

Zusammenfassung

Die mit der Sharing Economy verbundenen Technologien entwickeln sich sehr dynamisch. Ihr Marktwert hat im Jahr 2016  
4 Billionen USD überschritten und sie führten zur Beschäftigung von 1,3 Millionen Menschen. Anwendungen, die die Prinzipien 
der Sharing Economy nutzen, lösen zahlreiche gegenwärtige Probleme, wie zum Beispiel: Smog, Verkehrsstaus, Mangel an 
Parkplätzen, Müllhaufen, Kriminalität, Ausgrenzung oder Armut. Sie haben auch einen bedeutenden Einfluss auf die Stärkung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen und die Gestaltung des gegenseitigen Vertrauens. Dieses moderne Wirtschaftsmodell, 
das auf der gemeinsamen Nutzung von Gütern und Dienstleistungen basiert, ermöglicht den effizienten Einsatz von Ressourcen. 
Im Artikel wurden die Aktivitäten der ausgewählten Organisationen und Plattformen im Bereich des gemeinsamen Konsums 
analysiert. Bei der Forschung wurde die Methode des Einzelfall-Studiums (case study) und der Literaturanalyse angewendet.
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Summary:

The technologies associated with the sharing economy have been developing rapidly. The value of the technologies associated 
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method, and the literature analysis method.
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1. Einleitung 
Mit der Weiterentwicklung der digitalen Umwelt sind viele 
neue Herausforderungen auch für Verwertungsgesellschaften 
(VGen) offensichtlich geworden. Die VGen sollten ihre Funk-
tionsweise, aber auch besonders ihre Denkweise gegenüber 
der Verwaltung von Urheberrechten neu gestalten. Ohne solche 
Änderungen würden sich VGen immer mehr Vorwürfen aus-
gesetzt sehen. Und dies nicht nur von Urhebern, sondern auch 
von der Gesellschaft. 

Die Notwendigkeit der Modernisierung und Harmonisierung der 
Verwaltung von Urheberrechten hat zu legislatorischem Handeln 
geführt. Der wichtigste Akt, der die Schwierigkeiten der digita-
len Umwelt bewältigen soll, ist die Richtlinie über die kollektive 
Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten 
2014/26/EU1. Das ist der allererste Versuch, die Regeln zur kol-
lektiven Rechtewahrnehmung zu harmonisieren. Diese Richt-
linie regelt das „Urheberverfahrensrecht“ und soll es zusätzlich 
erleichtern, Lizenzen für Musikwerke online gebietsübergreifend 
zu erteilen. Aber man darf nicht aus den Augen verlieren, dass 
alle Richtlinien, um in den Mitgliedstaaten wirksam zu werden, 
eine Umsetzung erfordern. Wie ist die Umsetzung in Deutschland 
gelaufen? Hat das Umsetzungsgesetz2 die Erwartungen der von 
ihm angesprochenen Subjekte erfüllt? Diese Fragen werde ich 
am Beispiel der größten VG Deutschlands – der GEMA – zu beant-
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worten versuchen. Am Anfang werde ich die Gründe, Ziele und 
wichtigsten Regelungen der Richtlinie 2014/26/EU besprechen. 
Danach wird die Umsetzung in Deutschland analysiert, um im 
dritten Teil die Funktionsweise der neuen Vorschriften zu beurtei-
len. Am Ende werde ich kurz die polnische Umsetzung vorstellen. 

2. Allgemeines zur Richtlinie  
2014/26/EU
Verwertungsgesellschaften gibt es seit dem 16. Jahrhundert3. Sie 
erfüllen organisatorische, administratorische, vertretende und 
auch exekutive Aufgaben4. Trotz eines immer noch relevanten 
Platzes im Urheberrechtssystem sind sehr viele Funktionen der 
VGen durch die Globalität des Internets in Frage gestellt worden.

Eine Schwierigkeit, die mit der Weiterentwicklung der digitalen 
Umwelt vertieft wurde, existierte allerdings schon früher, das 
berühmte Territorialitätsprinzip. Es gilt im gesamten System des 
geistigen Eigentums5 und bedeutet, dass in der Regel Urhe-
berrechte nur im Rahmen eines konkreten Territoriums gelten. 
Danach dürfen sie nur in diesem bestimmten Land geschützt 
werden. Selbstverständlich gibt es internationale zwischen-
staatliche Abkommen, die eine weiterreichende Geltung regeln 
können, oder die Werke können auch mithilfe eines „Auslands-
werkschutzes“ geschützt werden. Dies ist aber nur eine kleine 
Erleichterung, weil es vor allem die Vollstreckung von Rechten 

1.	 Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 
Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung 
im Binnenmarkt, ABl. EU L 84 vom20.3.2014, S. 72–98.

2.	 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von 
Urheber- und ver-wandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für 
Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt sowie zur Änderung 
des Verfahrens betreffend die Geräte- und Speichermedienvergü-tung (VG-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz), BGBl. 2016, Teil I, Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 31. Mai 2016. 

3.	 B. Kaplan, An Unhurried View of Copyright, The Lawbook Exchange Ltd. 2008.
4.	 D. Gervais, The Changing Role of Copyright Collectives [in:] Collective Management 

of Copyright and Related Rights, red. D. Gervais, 2006 Kluwer Law International, The 
Netherlands.

5.	 M. Świerczyński, Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym 
międzynarodowym, LEX 2013.
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im Blick hat, nicht die Lizenzerteilung. Wenn jemand Werke mul-
titerritorial nutzen möchte, dann muss er sich die Lizenz in allen 
Ländern, die ihn interessieren, beschaffen. Auch die zweiseitigen 
„multirepertoire” Verträge zwischen VGen selbst gelten nur in 
Bezug auf Rechte innerhalb des Staates, in dem sie ansässig 
sind6. Einer der berühmtesten Fälle zum Territorialitätsprinzip ist 
der Streit GEMA vs. Youtube (Google)7. Er zeigt sehr deutlich, wie 
die territoriale Begrenzung von Rechten den Alltag von vielen 
Menschen beeinflussen kann. 

Die digitale Entwicklung und das Territorialitätsprinzip sind 
auch einige der Faktoren, die eine schädliche Zersplitterung 
bzw. Fragmentierung von Rechten verursacht haben. Mit Hilfe 
des Internets wächst die Zahl von Nutzungsarten bezüglich 
Urheberrechten immer weiter und gleichzeitig erschwert es 
den VGen die richtige Verwaltung dieser Rechte. 

Die Probleme sind nicht nur auf die Außenbeziehungen der 
VGen bezogen, sondern berühren auch die ursprünglich schon 
sehr sensible Beziehung zwischen Verwalter und Rechteinhaber. 
Die VGen wurden immer wieder beschuldigt, dass sie Finanz-
berichte nicht transparent genug vorbereiten8. Viele Experten 
haben angedeutet, dass global harmonisierte, klare Regeln 
für das Sammeln und die Verteilung von Lizenzgebühren sehr 
nötig sind. Berichts- und Offenlegungspflichten wurden nicht 
ausreichend erfüllt und vielen Subjekten konnten die VGen 
Zugang zu Informationen verweigern. 

In der digitalen Umwelt verstärken die größten VGen auch die 
Dominanz. In einem sich so schnell entwickelnden Umfeld sind 
fast nur solche Gesellschaften in der Lage innovativ zu bleiben 
und dem Fortschritt zu folgen. Sehr viele Rechteinhaber vertrau-
en auch einfach den größten VGen mehr, weil sie bemerkens-
werte Erfahrungen mit der modernen Verwaltung haben. Diese 
Tendenz hat für kleinere und mittlere VGen negative Folgen, die 
vor die Wahl gestellt werden: entweder bilaterale Vertretungs-
verträge mit dominanten VGen zu schließen oder nur darauf zu 
zählen, dass die Rechteinhaber doch „treu“ bleiben9.  

Die Richtlinie 2014/26/EU sollte eine Antwort der EU auf die 
Probleme der VGen in der digitalen Umwelt sein. Der EU-Ge-
setzgeber hat es aber nicht gewagt, sehr radikale Änderungen 
im Richtlinientext vorzusehen, weil es ein zu großer Eingriff in 
die Souveränität der VGen und in das System der kollektiven 
Wahrnehmung im Allgemeinen hätte sein können10. 

Die Struktur dieser Richtlinie spiegelt die zwei wichtigsten Be-
reiche wider, die in der obigen Beschreibung der Probleme 
erkennbar sind11. Der erste Teil (Titel I, II, IV und V außer Art. 34 
Abs. 2 und Art. 38) bezieht sich auf die allgemeine Arbeitsweise 
von VGen, während der zweite Teil (Titel III und Art. 34 Abs. 2 
und Art. 38) die europaweite Erteilung von Mehrgebietslizenzen 
auf Musikwerke im Onlinebereich regelt. Die zwei Regelungs-
gebiete sollen jeweils die Probleme mit der Transparenz, den 
Informationspflichten, der allgemeinen Funktionsweise und 
mit dem Territorialitätsprinzip lösen.

Sehr viele der Vorschriften über die allgemeine Arbeitsweise 
von VGen haben schon in verschiedenen Formen seit Langem 
in vielen Mitgliedstaaten funktioniert. Die Definition wurde 
so ausgestaltet, damit sie alle schon in Europa existierende 
Rechtsformen von VGen beinhaltet12. Auch der seit Langem in 
Deutschland geltende Wahrnehmungszwang wurde endlich 
auf unionrechtlicher Ebene formuliert13. Was überraschend 
sein kann, ist dagegen das Fehlen einer Regulierung des Ab-
schlusszwangs (die Pflicht, Lizenzen zu erteilen, wenn keine 
„wichtigen Gründe” entgegenstehen). Wahrscheinlich hat der 
europäische Gesetzgeber sich entschieden, die Rechteinhaber 
stärker zu schützen. 

Nicht nur der Schutz von Rechteinhabern war einer der Haupt-
punkte dieser Regulierung. Die Richtlinie gibt den Urhebern sehr 
viel Freiheit. Sie dürfen frei wählen, welche Verwertungsgesell-
schaft ihre Rechte wahrnehmen darf und in welchem Bereich 
die Lizenzen erteilt werden dürfen14. Auch das Zurückziehen 
und die Erteilung von nichtkommerziellen Lizenzen ist möglich. 

6.	 R. Hilty, Kollektive Rechtewahrnehmung und Vergütungsregelungen. Harmonisierungs-
bedarf und –möglichkeiten [w:] Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums,  
red. M. Leistner, 2010 Mohr Siebeck Tübingen, S. 142.

7.	 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/youtube-und-gema-einigen-sich-nach-langem-
streit-a-1119133.html, abge-rufen am 9. Oktober 2017. 

8.	 R. Falkvinge: Copyright Collecting Societies A Morass of Bad Incentives, https://torrent-
freak.com/copyright-collecting-societies-morass-bad-incentives-140316/, abgerufen 
am 9. Oktober 2017.

9.	 T. Vinje, D. Paemen, J. Romelsjö, Collecting Society Practices Retard Development of 
Online Music Market: A European Perspective, „The Computer and Internet Lawyer”, 
t. 20, 12/2003, S. 15.

10.	 M. Zaremba, Unijne regulacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi 
w obszarze muzyki, Warszawa 2015, S. 83

11.	 E. Arezzo, Competition and Intellectual Property Protection in the Market for the Provisi-
on of Multi-Territorial Licensing of Online Rights in Musical Works – Lights and Shadows 
of the New European Directive 2014/26/EU, „IIC - International Review of Intellectual 
Property and Competition Law”, August 2015, vol. 46, S. 539

12.	 Art. 3 der RL 2014/26/EU.
13.	 Art. 5 Abs. 2 der RL 2014/26/EU.
14.	 Art. 5 Abs. 2 und 4 der RL 2014/26/EU.

Die Richtlinie regelt auch den kontroversen Aspekt der finanzi-
ellen Aufgaben der VGen. Die Gesellschaften müssen getrennte 
Rechnungsbücher für die Einnahmen aus Lizenzgebühren und 
aus anderen Quellen führen. Die Möglichkeiten der Ausgabe 
des Geldes werden auch sehr beschränkt – in der Regel dürfen 
sie die gesammelten Vergütungen zu keinem anderen Zweck 
verwenden, als sie den Rechteinhabern auszuzahlen. Das klingt 
fast selbstverständlich, aber wurde nie zuvor so ausdrücklich 
geregelt. Auch die problematischen Berichterstattungsver-
pflichtungen mussten endlich erweitert und geklärt werden. 
Die Richtlinie stellt einen ganzen Katalog von Informationen 
auf, die die VGen auf Verlangen von Rechteinhabern, Lizenzneh-
mern, und sogar vertretenen VGen öffentlich machen müssen15. 
Zum ersten Mal sind die VGen auch verpflichtet, ausgewählte 
Informationen und Berichte online hochzuladen, was deutlich 
die Position der Allgemeinheit gegenüber VGen verbessert und 
zur Steigerung von Vertrauen führen kann16.

Der zweite Teil der Vorschriften ist ein bemerkenswertes Novum 
nicht nur für das euro-päische System der kollektiven Wahrneh-
mung, sondern auch aus einer globalen Perspektive. Die Artikel 
aus dem Titel III, sowie Art. 34 Abs. 2 und Art. 38 beschreiben die 
Möglichkeit, Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken 
für die Online-Nutzung im Binnenmarkt zu erteilen. Dies soll die 
digitale Nutzung erleichtern und die negativen Auswirkungen 
des erdrückenden Territorialitätsprinzips mindern. 

Man könnte sich fragen, wieso die Erteilungsfähigkeit auf Musik-
werke beschränkt wurde. Es ist nicht ganz klar, was die Motive 
einer solchen Regelung waren, aber man kann ver-muten, dass 
der wichtigste Grund die Popularität der Online-Nutzung von 
Musik war. Die traditionellen Nutzungsweisen verlieren deutlich 
an Beliebtheit17. Es kann sein, dass der Umfang von Werken, 
für die Mehrgebietslizenzen erteilt werden dürfen, vergrößert 
wird, wenn diese Lösung als erfolgreich genug angesehen wird.

Die Mehrgebietslizenzen sind in der Weise außergewöhnlich, 
dass sie im Gegensatz zu den bilateral zwischen VGen geschlos-
senen Verträgen nicht nur multirepertoire, sondern auch mul-
titerritorial wirken. Solche Lizenzen dürfen aber nur von VGen 

erteilt werden, die einen sog. „Europäischen Lizenzpass” haben. 
Die Richtlinie regelt präzise, welche Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen (sie sind vor allem mit der informatorischen, 
administrativen und technologischen Ausstattung der VG ver-
bunden)18. Auch dem EU-Gesetzgeber war von Anfang an be-
wusst, dass diese Regelung, besonders die Bedingungen, klei-
nere VGen spürbar benachteiligen werden. Deswegen wurde 
in Art. 29 das sog. „tag-on regime” geregelt – ein Mechanismus, 
der die Position von „NischenVGen“ verbessern soll. Es zwingt 
die VGen mit einem Europäischen Lizenzpass, Vertretungsver-
träge mit VGen ohne ein solches Privileg zu schließen, damit 
kein Rechteinhaber die Möglichkeit verliert, seine Werke ohne 
Grenzen zu lizenzieren. Jedoch, es bleibt kontrovers, weil viele 
Rechteinhaber einen Wechsel der wahrnehmenden VG als ein-
facher und günstiger ansehen könnten. Eine solche Tendenz 
könnte zu einer noch größeren Dominanz der größten VGen 
Europas führen, was die Richtlinie eigentlich ausschließen soll.

15.	 M. Rupp, Die Richtlinie über Verwertungsgesellschaften und Mehrgebietslizenzen. Ein 
europäischer Rahmen für das Recht der kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten, 
MMR 217/2014, S. 3.

16.	 Art. 21 und 22 der RL 2014/26/EU.

17.	 Digital music in figures, http://www.ifpi.org/facts-and-stats.php, abgerufen am  
9. Oktober 2017.

18.	 Art. 24 der RL 2014/26/EU.
19.	 Art. 4 Abs. 3 EUV, M. Klamert, The Principle of Loyalty in EU law, Oxford Studies in European 

Law, Oxford University Press 2014.

	
Die Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebiets-
lizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung 
im Binnenmarkt ist ein sehr komplexer Akt der Gesetzgebung 
und es ist für alle interessierten Parteien auf jeden Fall vorteil-
haft, dass sie beschlossen wurde. Die Frage bleibt aber, wie die 
einzelnen Mitgliedstaaten sie umgesetzt haben. Grundsätzlich 
sollen sie Richtlinien schlüssig, einheitlich, und nach dem Prin-
zip der loyalen Zusammenarbeit umsetzen19.
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3. Umsetzung in Deutschland 
Die Umsetzungsfrist der Richtlinie 2014/26/EU ist am 10. April 
2016 abgelaufen. Bis jetzt haben nur vier Länder – Polen, Bul-
garien, Rumänien und Luxemburg – die unionsrechtlichen 
Vorschriften nicht implementiert. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Umsetzung besonders einfach war. Viele VGen haben 
angedeutet, dass die richtige Umsetzung ein Kompromiss sein 
muss, weil es von ihr sehr viele interne Änderungen verlangt. 

Das Tempo des Umsetzungsprozesses in Deutschland war wirk-
lich beeindruckend. Schon im Juli 2014 begann die erste Öffent-
lichkeitsbeteiligung und im November 2015 lag ein Regierungs-
entwurf20 vor. Die allgemeine Meinung war, dass der Entwurf 
eine korrekte und genaue Umsetzung der Richtlinie darstellt. 
Jedoch führten manche Vorschriften zu Kontroversen. Beispiel-
weise sah § 55 VGG-E Informationspflichten nur gegenüber Nut-
zern vor, während den potentiellen Lizenznehmern kein solcher 
Anspruch gewährt wurde. Nach § 34 Abs. 2 S. 1 VGG-E wäre es 
einer Nutzervereinigung möglich gewesen, mehrere VGen, von 
denen sie Rechten erwerben wollte, nahezu zu zwingen, einen 
gesamten Vertrag abzuschließen. Diese Kleinigkeiten wurden in 
der finalen Fassung teilweise korrigiert und letztendlich ist das 
Umsetzungsgesetz21 am 1. Juni 2016 in Kraft getreten22. 

Diese Gesetzgebung wurde in Deutschland enthusiastisch an-
genommen23. Die VG Wort hat in ihrer Stellungnahme geäußert, 
dass das Umsetzungsgesetz „im Grundsatz zu begrüßen [ist]” 
und „[d]ie Vorgaben der Richtlinie 2014/26/EU zur kollektiven 
Rechtewahrnehmung […] im Wesentlichen sinnvoll umgesetzt 
[werden]”24. Auch Dr. Harald Heker von der GEMA hat etwas 
sehr Wichtiges unterstrichen, nämlich: „Das neue Gesetz kombi-
niert europäische Vorgaben mit bewährten Grundprinzipien 
des Wahrnehmungsrechts. Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie 
haben wir jetzt einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen 
für die grenzüberschreitende Lizenzierung. Darüber hinaus sind 

viele Standards, die bei uns in Deutschland seit Jahrzehnten gel-
ten, in Zukunft für alle EU-Länder verpflichtend“25. Dem ist zuzu-
stimmen, weil sehr viele Regelungen, die man in der Richtlinie 
finden konnte, schon seit Langem Teil des deutschen Systems 
der kollektiven Rechtewahrnehmung waren. Deswegen hat der 
deutsche Gesetzgeber viele Vorschriften wortgetreu implemen-
tiert und nur an den Stellen etwas geändert, wo Spielraum für 
die Mitgliedstaaten gelassen wurde.

Besonders hat er den Teil, der auf die Beziehung zwischen VGen 
und Rechteinhabern bezogen ist, sehr aufmerksam ausgestal-
tet. Die VGen haben jetzt die Pflicht, die Bedingungen für die 
Erteilung der nichtkommerziellen Lizenzen festzusetzen, sodass 
die Rechteinhaber dem zustimmen können26. Auch der Ver-
tragszwang wurde im Vergleich zum Richtlinientext erweitert 
– der Abschlusszwang (d.h. die Verpflichtung, eine Lizenz zu er-
teilen, wenn jemand das beantragt) wird in § 34 Abs. 1 VGG ge-
regelt. Zudem unterliegen jetzt die deutschen VGen mehreren 
Informations- und Berichtspflichten. Die Vorschriften der §§ 53 
bis 56 VGG entsprechen ganz genau den Art. 18 bis 21 der 
Richtlinie. Eine wichtige Abweichung ist aber die Möglichkeit 
der Lizenznehmer, die Offenbarung von Informationen zu ver-
meiden, wenn dies mit unverhältnismäßigen Aufwendungen 
verbunden wäre. Diese Regelung kann schädlich sein und die 
genaue Abrechnung von Vergütungen verhindern. In Bezug 
auf finanzielle Regelungen muss ehrlich zugegeben werden, 
dass das deutsche System der kollektiven Wahrnehmung schon 
vor dem Inkrafttreten der Richtlinie rigoros war und Dr. Harald 
Heker wahrscheinlich unter anderem diesen Teil der Gesetzge-
bung im Blick hatte, als er über die vielen in Deutschland schon 
geltenden Standards gesprochen hat. Der größte Nachteil die-
ser Vorschriften zur allgemeinen Funktionsweise ist, dass der 
deutsche Gesetzgeber keine eigenen rechtlichen Werkzeuge 
eingeführt hat, um die negativen Auswirkungen der digitalen 
Umwelt zu bekämpfen. 

20.	 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive 
Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von 
Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwer-ken für die Online-Nutzung im Binnen-
markt sowie zur Änderung des Verfahrens betreffend die Geräte- und Speichermedi-
envergütung (VGG-E).

21.	 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von 
Urheber- und ver-wandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für 
Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt sowie zur Änderung 
des Verfahrens betreffend die Geräte- und Speichermedienvergü-tung (VG-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz), BGBl. 2016 Teil I Nr. 24, S. 1190 ff. (VGG).

22.	 Institut für Urheber- und Medienrecht, http://www.urheberrecht.org/topic/Umset-
zungVG-RL/#Anchor-Positionen-11481, abgerufen am 9. Oktober 2017.

23.	 Pressemitteilung der GEMA, GEMA: Verabschiedung der EU-Richtlinie zur Harmonisie-
rung des Wahrneh-mungsrechts ist ein wichtiger Meilenstein, https://www.gema.de/
aktuelles/gema-verabschiedung-der-eu-richtlinie-zur-harmonisierung-des-wahrneh-
mungsrechts-ist-ein-wichtiger-m/, abgerufen am 9. Oktober 2017.

24.	 Stellungnahme VG Wort; http://www.vgwort.de/fileadmin/pdf/allgemeine_
pdf/29.4.2016_Deutscher_Bundestag_-_VGG_und_Verlegerbeteiligung.pdf, abgerufen 
am 9. Oktober 2017. 

25.	 Vgl. Pressemitteilung „VGG in Kraft getreten“, https://www.gema.de/aktuelles/vgg_in_
kraft_getreten/, abge-rufen am 9. Oktober 2017.

26.	 § 11 VGG.

Die Vorschriften über die Mehrgebietslizenzen wurden auch in 
einer ganz ähnlichen Weise transponiert, wie sie in der Richtlinie 
vorgesehen sind. Die Gelegenheit, Mehrgebietslizenzen zu er-
teilen, ist für die größte deutsche VG – die GEMA – eine bedeut-
same Chance, ihre Position im deutschen und europäischen 
Markt von Urheberrechten weiter zu stärken. Doch wurde diese 
Position gestärkt? Wie wirken die Regelungen in der Praxis? 

4. Ein Jahr nach dem Inkrafttreten  
– Auswirkungen des Umsetzungsge-
setzes am Beispiel der GEMA. 
Die Einnahmen der GEMA sehen nach einem Jahr seit Inkraft-
treten des Umsetzungsgesetzes besser als je zuvor aus. Erstmals 
hat die GEMA im Jahr 2016 mehr als eine Milliarde Euro einge-
nommen (1.024.400 Mio.)27.  Bemerkenswerter Teil davon sind 
die Einnahmen im Online-Bereich, die im Vergleich zu 2015 
verdoppelt wurden. Man könnte sich aber fragen, ob diese Stei-
gerung nur mit der Befugnis, Mehrgebietslizenzen zu erteilen, 
verbunden ist. Im Grunde genommen haben mehrere Faktoren 
zu einem solchen Ergebnis beigetragen. Den wahrscheinlich 
größten Anteil dieser Einnahmen hat YouTube an die GEMA 
gezahlt, als Erfüllung der Vereinbarung, die nach o.g. langjähri-
gen Streit zwischen diesen zwei Giganten beschlossen wurde28.  
Selbstverständlich wurde die genaue Summe nicht öffentlich 
gemacht, aber man spricht von mehreren Millionen Euro. Der 
zweite Faktor, der die Steigerung im Online-Bereich verursacht 
hat, ist die starke Reduzierung des Gesamtkostensatzes und des 
operativen Kostensatzes. Dies könnte mit der „guten Seite“ der 
digitalen Entwicklung erklärt werden. Schließlich haben, wie 
bereits erwähnt, die Mehrgebietslizenzen die finanzielle Lage 
deutlich verbessert: endlich kann die GEMA mit geringerem 
Aufwand die Onlinerechte an Musikwerken grenzüberschrei-
tend verwalten. Diese Möglichkeit geht Hand in Hand mit der 
Kostenminderung, weil die VG bedeutend weniger Verträge mit 
den VGen aus anderen Ländern schließen muss. 

Was hat sich aber an der allgemeinen Arbeitsweise der größ-
ten VG Deutschlands geändert? Im Jahr 2016 wurde der erste 
Transparenzbericht veröffentlicht, der alle Voraussetzungen 
der Richtlinie bzw. des Umsetzungsgesetzes erfüllt. Die GEMA 
hat auch die Rahmenbedingungen für die nichtkommerzielle 

Nutzung von diesen von ihr wahrgenommen Rechten festge-
setzt. Zudem konnten die Mitglieder der VG an der Mitglieder-
versammlung 2017 elektronisch teilnehmen. 

Die GEMA hat auch einen Weg gefunden, die Erteilung von 
Mehrgebietslizenzen noch effektiver zu machen. Die drei größ-
ten Verwertungsgesellschaften Europas (d.h. die GEMA, die 
britische PRS for Music und die schwedische STIM) haben sich 
entschieden, „economies of scale“ auszunutzen und im Jahr 
2015 einen gemeinsamen Lizenz- und Verarbeitungsdienst – 
ICE, International Copyright Enterprise – gegründet.  „Unter dem 
Dach des Joint Ventures fließen die Dokumentation von Urhe-
berrechten, die Lizenzierung digitaler Musikanbieter und die 
Verarbeitung von digitalen Nutzungsmeldungen zusammen. 
[...] Seit 2016 bietet ICE Musiknutzern das Online-Repertoire 
von GEMA, PRS for Music und STIM europaweit aus einer Hand 
an. D.h. digitale Musikdienste erwerben von ICE eine gebiets-
übergreifende Lizenz für das Gesamtrepertoire der drei Part-
ner“29. Später sind auch die VGen Buma Stemra, SABAM und 
Polaris der ICE beigetreten. Es sieht so aus, dass vielleicht wegen 
der Anregung von Vorschriften der Richtlinie eine der ältesten 
Ideen der kollektiven Musikrechtewahrnehmung in Erfüllung 
gehen wird, nämlich die zentrale Lizenzstelle. 

Obwohl die gegenwärtig mit der Umsetzung der Richtlinie 
2014/2/EU verbundenen Entwicklungen sehr positiv ausse-
hen, muss man auch im Auge behalten, dass die Zukunft noch 
mehrere Herausforderungen mit sich bringen kann. 

Bezüglich ICE weiß zum Beispiel niemand, wie dieser Dienst 
nach dem Brexit funktionieren wird, da die britische PRS for Mu-
sic dann nicht mehr an EU-Recht gebunden sein wird. Einerseits 
wird die nationale Umsetzungsgesetzgebung wahrscheinlich 
in Kraft bleiben, aber wie künftige Entwicklungen des Unions-
rechts der kollektiven Wahrnehmung berücksichtigt werden 
können, weiß noch niemand. 

Generell ist eine vorteilhafte Auswirkung der Mehrgebietslizen-
zen auf das gesamte System zu bejahen. Deswegen stellt sich aber 
auch die Frage, wie lange weitere Bereiche des kreativen Schaf-
fens (Film, Literatur) auf eine analoge Regelung warten sollen. 

27.	 Pressemitteilung „GEMA erzielt erstmals Gesamteinnahmen von über einer Milliarde 
Euro”, https://www.gema.de/aktuelles/gema_erzielt_erstmals_gesamteinnahmen_von_
ueber_einer_milliarde_euro/, abgerufen am 9. Oktober 2017.

28.	 „YouTube strikes deal with GEMA to host music videos in Germany”, https://www.mu-
sicbusinessworldwide.com/youtube-strikes-deal-gema-host-music-videos-germany/, 
abgerufen am 9. Oktober 2017.

29.	 „ICE, International Copyright Enterprise”, https://www.gema.de/en/about-gema/organi-
sation/ice-international-copyright-enterprise/, abgerufen am 9. Oktober 2017.
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Vielleicht werden die Werke etwas weniger online genutzt, doch 
ihr Anteil an der digitalen Umwelt steigt weiter an, weshalb sie 
nicht lange außerhalb des Mehrgebietslizenzensystems gelas-
sen werden sollten. 

Die neuen Lösungen, die mit der Richtlinie eingeführt wur-
den, haben aber keinen aus-schließlich guten Einfluss auf das 
System der VGen. Die Globalisierung dieses Systems, und die 
hohen technologischen Voraussetzungen stellen die kleineren 
VGen unter einen riesigen finanziellen und wettbewerbsver-
bundenen Druck. Die „NischenVGen“ können sich nicht mehr 
nur auf die Loyalität ihrer Rechteinhaber stützen. Sie müssen 
sich fortentwickeln, um nicht zu bloßen Vermittlern für große 
VGen zu werden. 

5. Exkurs - im Vergleich zu Polen 
Die Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU in Polen ist mit der 
deutschen schwer zu vergleichen, weil in Polen noch keine be-
deutenden Schritte in dieser Richtung aufgenommen wurden. 

Der polnische Gesetzgeber ist deswegen mit der Umsetzung 
schon mehr als ein Jahr verspätet. Auf der Regierungswebseite 
kann man lesen, dass ein Regierungsentwurf bis Ende des drit-
ten Quartals 2017 vorgelegt werden soll, aber bis jetzt wurde 
nichts untergenommen30. Am Anfang konnte man behaupten, 
dass eine solche Verzögerung mit der negativen Einstellung der 
polnischen VGen zu dieser Richtlinie zusammenhängt31. Heute 
sind aber auch diese Subjekte besorgt, da die Rechtslage für sie 
wegen der fehlenden Umsetzung so unsicher ist32.

Diese Lage ist umso unglücklicher, da der polnische Gesetzgeber 
gegenüber der bisherigen Regelung ziemlich viele Neuerungen 
einführen muss. Die weitgestaltete Freiheit der Rechteinhaber 
muss ordnungsgemäß geregelt werden. Auch die finanziellen 
und informationsgebundenen Vorschriften der Richtlinie erfor-
dern eine Umsetzung. Aufgrund von gesetzlichen Regelungen 
werden dann auch die VGen selbst verpflichtet, ihre internen 
Regeln umzugestalten. Dieser Prozess braucht Zeit und von 
dieser hat der polnische Gesetzgeber besonders wenig. 

Zusammenfassung: 

Die Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die kollektive Wahrneh-
mung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken 
für die Online-Nutzung im Binnenmarkt harmonisiert endlich die allgemeine Arbeitsweise von europäischen Verwertungs-
gesellschaften und ermöglicht die Erteilung von Mehrgebietslizenzen, die im Titel dieses Rechtsaktes genannt werden. 
Diese Gesetzgebung soll die Verwertungsgesellschaften angesichts der Herausforderungen der digitalen Umwelt deutlich 
unterstützen. Die Umsetzungsfrist ist am 10. April 2016 abgelaufen. Das deutsche Umsetzungsgesetz gilt schon seit einem 
Jahr. Der Umsetzungsprozess war aber in Deutschland besonders einfach, weil die Mehrheit der Vorschriften der Richtlinie 
schon seit Langem in verschiedenen Formen im deutschen System in Kraft war. Das ist einer der Gründe, wieso ein Jahr nach 
dem Inkrafttreten die VGen so zufrieden mit den Auswirkungen der neuen Gesetzgebung sind. Jedoch kann die Zukunft neue 
Herausforderungen mit sich bringen. 

Schlüsselwörter: Verwertungsgesellschaften, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Um-setzung, Richtlinie 2014/26/EU, 
GEMA, Mehrgebietslizenzen, digitale Umwelt

Summary:

The Directive 2014/26/EU on collective management finally harmonises the functioning of collecting societies in the Euro-
pean Union and enables them to grant multiterritorial licenses of rights in musical works for online use. This legal act should 
significantly support collective management in the face of challenges posed by the digital environment. The transposition 
deadline expired on April, 10th 2016. The German bill transposing this European directive into domestic law has been in force 
for a year now. The transposition process in Germany was particularly easy, because most of the rules the directive was to 
implement, have already been in force for years only in a slightly different form. That is one of the reasons why one year after 
the completion of that process, the German collecting societies are nothing but pleased with this system’s development. 
However, the future might pose new significant challenges for them. 
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1.
Die Globalisierung der Weltwirtschaft ist eine weltweit bekann-
te Erscheinung. Die Staaten nehmen immer engere Wirtschafts-
beziehungen auf institutioneller Ebene sowie bei normativen 
Regelungen auf. Ziel dieser zwischenstaatlichen Zusammen-
arbeit ist die Beseitigung von Hindernissen, die den Kapital-, 
Güter-, Personen-, Dienstleistungsfluss oder den zwischenstaat-
lichen Zahlungsverkehr erschweren oder in gewissem Maße 
einschränken. 

Eine der Möglichkeiten zur Präzisierung derart skizzierter Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen den Staaten ist die Standardisie-
rung und sogar die Vereinheitlichung der Grundsätze (Regeln) 
des Vorgehens in verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Dieser 
Prozess betrifft auch das Steuerrecht, was zur Internationali-
sierung des Steuerrechts und zur Entstehung internationaler 
Steuerrechtsstandards geführt hat, die als internationales Steu-
errecht definiert sind.

Die Literatur zu diesem Thema weist darauf hin, dass im wei-
testen Sinne „das internationale Steuerrecht völkerrechtliche 
Normen einschließt, deren Ziel die Beseitigung der Doppelbe-
steuerung im rechtlichen Sinne ist, die sich aus der Kollision von 
Steuerhoheitsgebieten verschiedener Länder ergibt“1. 

Artur Halasz

Einige Anmerkungen bezüglich  
der notwendigen Änderung des Abkommens

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  
im Bereich der Einkommens- und 

Vermögenssteuer zwischen der Republik Polen  
und der Bundesrepublik Deutschland 

Die Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen auf 
internationaler Ebene ist eine der grundlegenden Herausforde-
rungen für Staaten, weil sie den freien Waren-, Dienstleistungs- 
oder Kapitalfluss zwischen den Ländern einschränken oder 
gar verhindern kann2. Das Problem der Doppelbesteuerung 
betrifft neben der Staatswirtschaft in erster Linie die Bürger der 
jeweiligen Länder, sei es direkt als Steuerzahler oder indirekt 
als Führungskräfte von Wirtschaftssubjekten. Daher sind die 
Staaten daran interessiert, wirksame Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Doppelbesteuerung ihrer Bürger zu ergreifen - sowohl 
mit Blick auf ihre Wirtschaft, als auch zu Gunsten ihrer Bürger.

Eines der wirkungsvollen Instrumente zur Beseitigung der Dop-
pelbesteuerung sind bilaterale Abkommen zwischen Staaten, 
deren Regelungsgegenstand die Vermeidung der Doppelbe-
steuerung ist. Diese Verträge gehören zum Fundament des 
Völkerrechts.

Auch die Republik Polen3  und die Bunderepublik Deutschland4  
sind Parteien zahlreicher derartiger Abkommen und diese Ab-
kommen betreffen Personen, die ihren Wohn- oder Geschäfts-
sitz in einem oder in beiden Vertragsstaaten haben5.

1.	 Z. Kukulski, Międzynarodowe prawo podatkowe, [in:] Zagadnienia ogólne prawa po-
datkowego, (Hrsg.) W. Nykiel, M. Wilk, Łódź 2014 r., S. 135.

2.	 Z. Kukulski, Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce 
traktatowej, Warszawa 2015 r., S. 23.

3.	 Ł. Maszewski, W. Morawski, Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na 
zakres nieograniczonego obowiązku podatkowego w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, Nr.- 2, Łódź 2009, S. 38.

4.	 A. Bussmann, Relacja pomiędzy umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania 
a niemieckim prawem krajowym, „Przegląd podatkowy”, Nr. 6, Warszawa 2010, S. 31.

5.	 M. Jamroży, Elementy międzynarodowego prawa podatkowego i kierunki zmian, [in:] 
Opodatkowanie dochodów transgranicznych, (Hrsg.) M. Jamroży, Warszawa 2016 r., S. 28.
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Ein Beispiel eines derartigen Abkommens ist das Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im Bereich der Ein-
kommens- und Vermögenssteuer zwischen der Republik Po-
len und der Bundesrepublik Deutschland, welches am 14. Mai 
2003 in Berlin geschlossen wurde (nachfolgend Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen Polen und 
Deutschland genannt)6. 

Das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwi-
schen Polen und Deutschland gilt bereits seit 15 Jahren, wodurch 
es angebracht ist, die Funktionsweise dieses Abkommens zu 
analysieren. Für die Zwecke dieser Analyse wurde die These über 
die notwendige Änderung des besagten Abkommens gestellt.

In dieser Erarbeitung beschränkt sich das Forschungsgebiet 
auf die Geltung des besagten Abkommens nur in Bezug auf 
natürliche Personen.

2.
Das Bestehen von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung ist mit spezifischen Vorteilen für die Steuerpflichtigen 
verbunden, wie der Senkung des Quellensteuersatzes, der Mög-
lichkeit, eine bei einer der Vertragsparteien im anderen Land 
erhobene Steuer anzuerkennen oder der vollständigen Steu-
erbefreiung der im Land des Vertragspartners erwirtschafteten 
Einkünfte. Allerdings weisen die Verträge jedoch auf bestimmte 
Rechtsträger hin, die von diesen Privilegien profitieren können. 
Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass Doppelbesteuerungs-
abkommen auf dem OECD-Musterabkommen beruhen und 
Rechtsträger betreffen, die in einem oder beiden Vertragsstaa-
ten eines bestimmten Vertrags den Wohn- oder Geschäftssitz 
haben. Der Aspekt des Wohnortes (Geschäftssitzes) in einem 
der Länder (oder in beiden) bezieht sich auf die Frage der un-
beschränkten Steuerpflicht. Diese Art der Steuerpflicht gilt für 
eine Situation, in der das Einkommen eines Rechtsträgers, das 
einer unbegrenzten Verpflichtung unterliegt, in voller Höhe 
besteuert wird. Daher hängt das Unterliegen (oder nicht) des je-
weiligen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
de facto davon ab, ob der in beiden Vertragsstaaten einkom-
mensempfangende Rechtsträger (gleichzeitig jeder einzeln) 
unbeschränkt steuerpflichtig ist.  

In Art. 1 des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung zwischen Polen und Deutschland haben beide Vertrags-
staaten darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz im Bereich der 
natürlichen Personen für Personen gilt, die ihren Wohnsitz in 
einem oder in beiden Vertragsstaaten haben. Für die korrek-
te Entschlüsselung des subjektiven Geltungsbereichs dieses 
Abkommens ist der Artikel 4 Punkt 1 dieses Abkommens von 
wesentlicher Bedeutung, in dem die Vertragsstaaten den Be-
griff des Ansässigen definiert haben. Gemäß dieser Definition 
ist „eine in einem Vertragsstaat ansässige Person“ eine Person, 
die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohn-
sitzes, ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder eines ähnlichen 
Kriteriums steuerpflichtig ist und dies schließt diesen Staat, 
jede seine Gebietseinheit oder lokale Behörde mit ein. Dieser 
Begriff umfasst jedoch nicht Personen, die in diesem Staat nur 
für Einkünfte aus Quellen nur in diesem Staat oder aus in diesem 
Staat deponiertem Kapital besteuert werden. Diese Definition 
bestätigt in erster Linie, dass das Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung zwischen Polen und Deutschland nur für 
natürliche Personen gilt, die unbeschränkt steuerpflichtig sind.

In Art. 4 Abs. 1 des zu analysierenden Abkommens zwischen Po-

len und Deutschland ist auf den Ausdruck „bezeichnet eine Per-

son, die dort nach dem Recht dieses Staates besteuert wird (...)“ zu  

verweisen. Dieser Ausdruck zeigt deutlich, dass sich dieses  

6.	 Dz. U. von 2005 r., Nr. 12, Pos. 90.

Abkommen auf die nationalen Bestimmungen über die Besteue-
rung von natürlichen Personen mit der Einkommensteuer bezieht. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass nationale Regelungen zum The-
ma unbeschränkte Steuerpflicht bei den Einkommensteuern 
der Ausgangspunkt für die Möglichkeit sind, die Regelungen 
des Doppelbesteuerungsabkommens in Anspruch zu neh-
men7. In diesem Zusammenhang sollten die deutschen und 
polnischen Regelungen zur Besteuerung natürlicher Personen 
analysiert werden.

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 des deutschen Einkommensteuer-
gesetzes8 unterliegen natürliche Personen mit dem Wohnort 
(§ 8 der deutschen Abgabenordnung9) oder mit gewöhnli-
chem Aufenthalt (§ 9 der deutschen Abgabenordnung) in der 
Bundesrepublik Deutschland unbeschränkter Steuerpflicht, 
einschließlich inländischer und ausländischer Einkommen. 
Als Wohnort einer natürlichen Person gilt in den Rechtsvor-
schriften der Bundesrepublik Deutschland ein Ort, an dem sie 
unter Umständen wohnt, die auf ihren ständigen Wohnsitz 
und die Nutzung des Wohnortes für Wohnzwecke hinweisen. 
Bei der Statusbestimmung des Aufenthaltsberechtigten im 
Sinne der deutschen Rechtsvorschriften sind nur Tatsachen 
und Umstände relevant, nicht hingegen die Absichten des 
Steuerpflichtigen. Hingegen gilt gemäß Art. 3 des polnischen 
Einkommenssteuergesetzes10  als eine Person mit Wohnort in 
Polen eine natürliche Person, die dort der Mittelpunkt per-
sönlicher oder geschäftlicher Interessen hat (Mittelpunkt vi-
taler Interessen) oder sich auf diesem Gebiet mehr als 183 
Tage in einem Steuerjahr aufhält. Um den Steuerwohnsitz im 
polnischen Gesetz festzulegen, wurden Funktionselemente 
genannt, d. h. die Tatsache selbst, dass der Mittelpunkt des 
Lebensinteressens besteht oder dass man sich auf dem Gebiet 
der Republik Polen aufhält. 

Aufgrund uneinheitlicher Regelungen zum Steuerstatus von 
natürlichen Personen ist es möglich, dass eine natürliche Person 
den festen Wohnsitz sowohl in Deutschland, als auch in Polen 
hat. Laut den polnischen und deutschen Steuergesetzen wären 
diese Personen in jedem dieser beiden Länder unbeschränkt 
steuerpflichtig. Und in solch einer Situation findet das Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen Polen 
und Deutschland Anwendung.

a)	 Eine Person hat den Wohnsitz in dem Staat, in dem sie fes-
ten Wohnsitz hat; verfügt sie in beiden Vertragsstaaten über 
festen Wohnsitz, so gilt, dass sie in dem Staat den Wohnsitz 
hat, mit dem sie engere persönliche und wirtschaftliche 
Verflechtungen hat (Mittelpunkt von Lebensinteressen).

b)	 Wenn nicht festgestellt werden kann, in welchem Staat 
die Person der Mittelpunkt von Lebensinteressen hat oder 
wenn sie keinen festen Wohnsitz in einem der Staaten hat, 
so gilt sie als in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat;

c)	 Wenn eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden 
Staaten hat oder sich in keinem der beiden Staaten aufhält, 
so gilt, dass sie in dem Staat ansässig ist, dessen Staatsan-
gehöriger sie ist,

d)	 Wenn eine Person Staatsangehöriger beider Staaten ist 
oder kein Staatsangehöriger eines dieser Staaten ist, so 
werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
dieses Anliegen im gegenseitigen Einvernehmen entspre-
chend regeln.

Die Rolle des Art. 4 Abs. 2 des besagten Abkommens zwischen 
Polen und Deutschland besteht darin, in welchem der Staaten 
die natürliche Person im Sinne des polnisch-deutschen Abkom-
mens in den Fällen ansässig ist, in denen sowohl Polen, als auch 
Deutschland diese Person als eigenen Ansässigen anerkennen. 
Diese Kollision kann sich in erster Linie aus der Einführung einer 
polnischen unbeschränkten Steuerpflicht, die sich aus dem 
Wohnsitz und der unbeschränkten Steuerpflicht ergibt und 
aus der deutschen unbeschränkten Steuerpflicht resultieren, 
die sich aus dem gewöhnlichen Aufenthaltsort der jeweiligen 
Person ergibt. 

Die Regelungen aus Art. 4 Abs. 2 des Abkommens zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung zwischen Polen und Deutschland 
weisen auf ihre kaskadenartige Natur hin, wo die abschließende 
Prämisse zur Anerkennung einer natürlichen Person als eine 
in Polen oder in Deutschland ansässige Person die Regelung 
dieser Frage auf dem Wege ein er einvernehmlichen Vereinba-
rung zwischen dem Bundesministerium für Finanzen oder der 
Behörde, der es ihre Berechtigung übertragen hat und dem 
Finanzminister oder seinem bevollmächtigter Vertreter ist. 

Die erste Regel zur Bestimmung des Steuerstatus einer na-
türlichen Person bezieht sich auf den Ort, mit dem eine na-
türliche Person eine engere persönliche und wirtschaftliche 

Nach Art. 4 Abs. 2 des Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung zwischen Polen und Deutschland, wenn eine 
natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig ist, so wird 
ihr Steuerstatus gemäß folgenden Regeln bestimmt:

7.	 D. Gajewski, Problematyka rezydencji podatkowej na gruncie ustaw o podatku docho-
dowym oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Monitor Prawa Celnego 
i Podatkowego”, Nr. 1, Warszawa 2013, S. 15.

8.	 Einkommensteuergesetz, BGBl. I 2002, S. 4210.

9.	 Abgabenordnung, BGBl. I, S. 2474.
10.	 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

von 2016 r., Pos. 2032 mit späteren Änderungen).
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Verbindung hat. Diese Regelung ist nicht fehlerfrei, was zu 
interpretatorischen Zweifeln führt. Der erste Zweifel betrifft 
die Festlegung des Verflechtungsgrades. Bei diesem Grundsatz 
gibt es keine Hinweise auf Kriterien, mit denen der Grad der 
persönlichen und wirtschaftlichen Verflechtung festzulegen 
ist. Der Steuerpflichtige kann berechtigte Zweifel haben, ob 
sein Grad der persönlichen und wirtschaftlichen Verflechtung 
mit einem bestimmten Staat hinreichend ist, um diesen als 
eng zu bezeichnen. 

Ein weiterer Zweifel ergibt sich aus dem Fehlen der rechtli-
chen Definition des Begriffs der engen persönlichen und wirt-
schaftlichen Verflechtung. Das Abkommen zwischen Polen und 
Deutschland bestimmt diesen Begriff nicht. Als Folge fehlender 
Kriterien zur Bestimmung des Verflechtungsgrades resultieren 
Schwierigkeiten bei korrekter Festlegung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verflechtung. Die im Abkommen genannten 
Verflechtungstypen wurden mit der Konjunktion „und” mitei-
nander verbunden, also müssen nach den Gesetzen der Logik 
beide Verflechtungstypen erfüllt sein und dies in engem Ver-
flechtungsgrad mit dem jeweiligen Staat, damit der Wohnort 
bestimmt werden kann. Daher ist die Frage zu stellen, ob es 
in Ermangelung von Kriterien zur Bestimmung des Verflech-
tungsgrades und angesichts des Fehlens der Definition der per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verflechtung möglich ist, den 
Wohnsitz eines Steuerpflichtigen in einem der Staaten anhand 
dieser Methode zu bestimmen? Das Fehlen einer Definition der 
persönlichem und wirtschaftlichem Verflechtung auf Grundlage 
eines internationalen Abkommens führt zu ernsthaften Ausle-
gungsproblemen, da der Rechtsträger, der dieses Abkommen 
in Ermangelung einer gesetzlichen Definition anwendet, die 
Bedeutung dieser Begriffe über die sprachliche Interpretation, 
d. h. über das umgangssprachliche Verständnis dieses Begriffs, 
suchen wird. Jedoch gelten sowohl die polnische, als auch die 
deutsche Sprache, als Auslegungssprachen des zu analysieren-
den Abkommens. Daher kann eine sprachliche Interpretation, 
die auf beiden Sprachen basiert, zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen.

Eine andere Regel (Buchstabe b) enthält den Verweis auf den 
gewöhnlichen Aufenthalt als Voraussetzung zur Bestimmung 
des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen. Problematisch ist jedoch, 
dass weder das zu analysierende Abkommen noch das polni-
sche Rechtssystem eine Definition dieses Begriffs enthalten. 
Lediglich im deutschen Rechtssystem gibt es die Definition des 

Begriffs „Ort des gewöhnlichen Aufenthalts”11. Wie im Fall der 
fehlenden Definition der persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
flechtung stellt sich daher die Frage, wie dieser Begriff definiert 
werden soll. Da es im analysierten Abkommen keine rechtliche 
Definition dieses Begriffs gibt, sollten Rechtsträger, die den 
Status des Steuerpflichtigen bestimmen, auf die Sprachinter-
pretation zurückgreifen, was jedoch im Falle dieses Vertrags, wie 
vorstehend erwähnt, mit Interpretationsproblemen behaftet ist. 
Ein weiterer Aspekt ist das Fehlen der zeitlichen Regulierung in 
dieser Hinsicht und daher ist es unklar, wann der gewöhnliche 
Aufenthalt de facto vorliegt.

Im Gegenzug ist der Grundsatz, der sich auf Kommunikations-
prozeduren zwischen den polnischen und deutschen Steuer-
behörden bei der Bestimmung des Status des Steuerpflich-
tigen bezieht, mit einem erheblichen Nachteil behaftet. Die 
Steuerrechtslehre weist nämlich zum einen darauf hin, dass 
eine solche Vereinbarung nach dem polnischen Grundsatz 
der gesetzlichen Ausschließlichkeit steuerlicher Vorschriften 
fragwürdig ist12. Zum anderen „muss die Tätigkeit der Verwal-
tungsbehörde gerichtlich überprüft werden und darf nicht 
willkürlich sein. Es ist jedoch praktisch unmöglich, die Lösung 
des Problems des doppelten Wohnsitzes durch das Verfahren 
der gegenseitigen Verständigung zu kontrollieren, da es keine 
Kriterien gibt, nach denen sich die Behörde richten könnte13.” 

In diesem Zusammenhang sollte erwogen werden, das deutsch-
polnische Abkommen durch Aufhebung des Vorrangs des Steu-
erdomizilprinzips gegenüber dem Quellenprinzip zu ändern. 
Durch diese Änderung wäre der Ort, an dem der Steuerpflichti-
ge das Einkommen erzielt, wichtiger als der Wohnort der natür-
lichen Person. Das Quellenprinzip des deutsch-polnischen Ab-
kommens könnte darin bestehen, dass eine natürliche Person in 
dem Land besteuert wird, in dem sie das höchste Einkommen 
erzielt hat, wenn sie in Polen und Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig war.

	

3.

Das Beispiel der Wohnsitzregelung ist eines der wichtigsten 
Elemente des zwischen Deutschland und Polen geschlossenen 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im Be-
reich der Einkommen- und Vermögenssteuer. Diese Regelung 
bestimmt nämlich, wo das Einkommen einer natürlichen Person 
besteuert wird. Daher sollten die Parteien dieses Abkommens 
eine Präzisierung dieser Regelung aufgrund deren Bedeutung 
in Betracht ziehen.

11.	 A. Bussmann, Rezydencja podatkowa w polskim i niemieckim prawie podatkowym 
krajowym – studium porównawcze, „Zeszyty naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, 
Nr. 1, Warszawa 2010 S. 40.

12.	 D. Gajewski, Problematyka rezydencji podatkowej na gruncie ustaw o podatku docho-
dowym oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Monitor Prawa Celnego 
i Podatkowego”, Nr. 1, Warszawa 2013, S. 17.

13.	 Ebenda.

Eine Analyse der vorstehenden Regeln zur Bestimmung des 
steuerlichen Wohnsitzes anhand des Abkommens zwischen Po-
len und Deutschland zeigt, dass die Wohnortregelungen einer 
natürlichen Person fehlerhaft sind. Erstens enthalten sie nicht 
definierte Begriffe, wie engere persönliche und wirtschaftliche 
Verflechtungen, gewöhnlicher Aufenthalt usw. Zweitens sind 
diese Regelungen zeitlich nicht geregelt. Das Vorliegen von 
undefinierten Begriffen und die fehlende zeitliche Regulierung 
führen dazu, dass Wohnortregelungen in Bezug auf natürliche 
Personen schwer anwendbar sind, was zu strittigen Situationen 
zwischen einer natürlichen Person und den Steuerbehörden in 
Polen und Deutschland führt. Drittens ist darauf hinzuweisen, 
dass die Regelung über das Abkommen zwischen den polni-

schen und deutschen Behörden mit dem polnischen Grundsatz 
der gesetzlichen Steuerausschließlichkeit in Bezug auf die ge-
genseitige Übereinkunft unvereinbar ist.

In Anbetracht dessen sollten die Parteien des analysierten 
Vertrags zunächst eine genauere Definition der Schlüsselbe-
griffe zur Bestimmung des Wohnortes in Betracht ziehen. An-
schließend sollten zeitliche Regelungen bei der Bestimmung 
des Wohnortes eingeführt werden. Und schließlich sollte die 
gegenseitige Kommunikationsprozedur zwischen den Steuer-
behörden in Polen und Deutschland mittels Kriterien präzisiert 
werden, nach denen die Behörden den Status des Steuerpflich-
tigen bestimmen. Nur in solch einem Fall wird eine wirksame 
gerichtliche Kontrolle dieser Entscheidung möglich sein.

Zusammenfassung:

Der Verfasser dieser Erarbeitung legt eine These über die Notwendigkeit der Änderung des Abkommens zwischen der Republik 
Polen und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im Bereich der Einkommen- und Vermö-
genssteuern vor. Insbesondere weist der Autor auf die problematische Regelung des Wohnortes im analysierten Abkommen, 
die zur Bestimmung des Status des Steuerpflichtigen erforderlich ist. In dieser Erarbeitung wird aufgrund des Forschungs-
rahmens nur auf natürliche Personen als Rechtsträger im subjektiven Umfang des analysierten Abkommens eingegangen.
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Summary:

The author of this paper presents a thesis on the necessity of amending the agreement between the Republic of Poland and 
the Federal Republic of Germany on the avoidance of double taxation in the field of income and wealth taxes. In particular, 
the author refers to the problematic regulation of the place of residence in the analyzed agreement, which is required to 
determine the status of the taxpayer. Due to the research framework, this work will focus only on natural persons as legal 
entities in the subjective scope of the analyzed agreement.
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Feierliche Verleihung der Zertifikate  
der Deutsch – Polnischen Rechtsschule  
Wroclaw - Berlin  im Generalkonsulat  

der Bundesrepublik Deutschland  
in Wrocław

24 Absolventen des 14. Jahrgangs der Schule des Deutschen 
Rechts an der Fakultät für Rechts-, Verwaltungs- und Wirtschafts-
wissenschaften der Universität Wrocław und der Schule des 
Polnischen Rechts an der Juristischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin erhielten am 19.12.2017 ihre Zertifikate für 
deutsches und polnisches Recht. Die feierliche Verleihung der 
Zertifikate fand in dem Generalkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Wroclaw statt. 

Die Absolventen und Gäste – u.a. Dozenten der Deutsch – Pol-
nischen Rechtsschule Wrocław – Berlin und Anwälte und Mitar-
beiter von juristischen Kanzleien Rödl & Partner und Olesiński  
i Wspólnicy, die in Wroclaw auch deutsche Mandanten betreu-
en und die Mitglieder der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereini-
gung aus Berlin, begrüßte Frau Konsulin Christiane Botschen.  
Dr. Agnieszka Malicka – Direktorin und Koordinatorin der Deutsch 
– Polnischen Rechtsschule an der Fakultät für Rechts-, Verwal-
tungs- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Wrocław 
stellte die seit 15 Jahren dauernde und sich hervorragend ent-
wickelnde erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden juristischen  
Fakultäten in  Wrocław und in Berlin und der Deutsch – Pol-
nischen Juristen-Vereinigung mit Sitz in Berlin, die Partei des  
gemeinsamen Projektes ist, dar. Danach  gratulierte der Rektor 

der Universität Wrocław - Prof. Dr. Adam Jezierski allen Absolven-
ten und betonte dabei die besondere Bedeutung der deutsch 
– polnischen wissenschaftlichen Zusammenarbeit für die Univer-
sität Wroclaw. Konsulin Christiane Botschen  und Prof. Dr. Karol 
Kiczka - Dekan der der Fakultät für Rechts-, Verwaltungs- und 
Wirtschaftswissenschaften der Universität Wrocław händigten 
danach den Absolventen ihre Zertifikate aus. Die besten Ab-
solventen wurden zusätzlich mit Bücherpreisen ausgezeichnet. 
Die Bücher vom juristischen Verlag de-iure-pl aus Berlin über-
reichte den ausgezeichneten Absolventen Prof. Dr. Ewa Tuora 
– Schwierskott vom Vorstand der Deutsch – Polnischen Juristen-
Vereinigung. 

Während der seit 15 Jahren dauernden Tätigkeit absolvierten 
insgesamt 372 Personen das Ergänzungsstudium in der Deutsch 
– Polnischen Rechtsschule in Wrocław und in Berlin. Die Absol-
venten arbeiten in deutschen und polnischen Anwaltskanz-
leien, in Gerichten und staatlichen Behörden in Deutschland 
und Polen, sowie an polnischen und deutschen Universitäten 
und Hochschulen. 

Agnieszka Malicka 

Zertifikate der Deutsch – Polnischen Rechtsschule 

Absolventen

Absolventen

Konsulin Christiane Botschen, Dekan – Prof. Dr. Karol Kiczka, Rektor der Universität Wrocław – Prof. Dr. Adam Jezierski, Direktorin der 
Schule des Deutschen Rechts – Dr. Agnieszka Malicka, Pressesprecher der Universität Wrocław – Dr. Ryszard Balicki
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